
Anlage zum Abwägungsbeschluss 

 
  Stadt Zeulenroda-Triebes (Landkreis Greiz) 

Flächennutzungsplan Zeulenroda-Triebes 

3. Entwurf vom 06. Dezember 2021 
(Nachfolgender Abwägungsvorschlag berücksichtigt die Empfehlungen  

des Technischen Ausschusses im Ergebnis der Sitzung am 16. Januar 2023) 
 

Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden die folgenden Behörden 

und Einrichtungen mit Schreiben vom 25. Februar 2022 um die Abgabe einer Stellungnahme zum o. g. 

Vorhaben der Stadt Zeulenroda-Triebes gebeten. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 28. Februar 

2022 bis zum 31. März 2022. Ebenso wurden die Ortschaftsräte gem. § 45 Abs. 5 ThürKO um Stel-

lungnahme gebeten. Die eingegangenen Stellungnahmen werden wie folgt bewertet: 

 

Nr.  TÖB Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 

abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 

Abwägung 
eingestellt 

1 Landratsamt Greiz 

1.1   SG Kreisentwicklung 25.05.2022    

1.2   AfU: Untere Immissionsschutzbehörde 

26.04.2022 

   

1.3   AfU: Untere Wasserbehörde    

1.4   AfU: Untere Bodenschutzbehörde    

1.5   AfU: Untere Naturschutzbehörde    

1.6   SG Tiefbau 
11.03.2022 

   

1.7   SG Bauverwaltung    

1.8   Wirtschaftsförderung  

25.03.2022 

   

1.9   Tourismus    

1.10   Beteiligungsverwaltung / ÖPNV    

2 Thüringer Landesverwaltungsamt 

2.1   Raumordnung- und Landesplanung 
29.03.2022 

   

2.2   Beratende Hinweise    

3 Thür. Landesamt  für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 

3.1 Abt. 3: Naturschutz und Landschaftspflege 

28.03.2022 

   

3.2 Abt. 4: Wasserwirtschaft    

3.3 Abt. 5: Wasserrechtlicher Vollzug    

3.4 Abt. 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft    

3.5 Abt. 7:Immissionsschutzüberwachung, Boden-
schutz und Altlasten 

   

3.6 Abt. 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau    

4 Thüringer Fernwasserversorgung 28.03.2022    

5 Thür. Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie:  
Bau- und Kulturdenkmalpflege 

23.03.2022   
 

6 
Thür. Landesamt für Bodenmanagement und 
Geoinformation  

17.03.2022    

7 Verband für Angeln und Naturschutz e.V. 29.03.2022    

8 Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V. 30.03.2022    

9 BUND Deutschland 04.03.2022    

10 Stadt Auma-Weidatal 07.04.2022    

11 Thür. Landesamt für Bau und Verkehr 08.03.2022    
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12 Thüringer Forstamt Weida 31.03.2022    

13 Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und ländli-
chen Raum 

29.03.2022  
  

14 Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen (AWV) 30.03.2022    

15 50hertz Transmission GmbH 25.02.2022    

16 
Wasserversorgungs- und Abwasserbehandlungs-
werke Zeulenroda (WAZ) 

10.03.2022  
  

17 Thür. Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie:  
Archäologie 

03.03.2022    

18 Industrie und Handelskammer 31.03.2022    

19 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 31.03.2022    

20 GDMcom 29.03.2022    

 
21 
22 

Energiewerke Zeulenroda GmbH 
- Erdgas 
- elektrotechnische Erschließung 

 
08.03.2022 
29.03.2022 

 
 
 

  

23 Thüringer Netkom GmbH 25.02.2022    

24 Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V. 30.03.2022    

25 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesver-
band Thüringen e.V. 

28.03.2022    

26 Stadt Greiz 03.03.2022    

27 Stadt Schleiz 18.03.2022    

29 Gemeinde Löhma 02.03.2022    

29 Gemeinde Kirschkau 02.03.2022    

30 Gemeinde Tegau 02.03.2022    

31 Gemeinde Rosenbach/Vogtland 31.03.2022    

 

 
Von den nachfolgenden Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
liegt keine Stellungnahme vor.  

Nr.  TÖB 
 
 

Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 
abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 
Abwägung 
eingestellt 

32 TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG     

33 1&1 Versatel Deutschland GmbH     

34 GUV Weiße Elster / Weida     

35 Deutsche Telecom Technik GmbH     

36 Landesanglerverband Thüringern LAVT e.V.     

37 Grüne Liga e.V.     

38 Kulturbund e.V.     

39 Landesjagdverband Thüringen e.V.      

40 NABU Landesverband Thüringen e.V.     

41 Stadt Hohenleuben     

42 Stadt Pausa/Mühltroff     

43 Gemeinde Langenwolschendorf     

44 Gemeinde Weißendorf     

45 Gemeinde Langenwetzendorf     
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Stellungnahmen Ortschaftsräte (§ 45 Abs. 5 ThürKO) 

Zum 3. Entwurf des Flächennutzungsplanes liegt lediglich eine Stellungnahme des Ortsteilrates Arnsgrün-
Bernsgrün-Pöllwitz vor.  

Nr.  

TÖB 

Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 
abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 
Abwägung 
eingestellt 

1 Ortteilrat Arnsgrün-Bernsgrün-Pöllwitz 29.03.2022    

 

 

Stellungnahme Öffentlichkeit (§ 4a Abs. 3 BauGB) 

Nr.  

Bürger 

Stellung-
nahme vom 

keine Beden-
ken / nicht 

abwägungsre-
levant 

redaktionelle 
Hinweise zur 
Einarbeitung 

Stellungnah-
me in die 

Abwägung 
eingestellt 

1 Bürger 1 (Steve Schmeißer, Triebes)* 07.03.2022    

2 Bürger 2 (Paul Wieczorekt, Firma Lidl*) 23.03.2022    

3 Bürger 3 (Dr. Albrecht Broßmann, Läwitz)* 10.03.2022    

4 Bürger 4 (Henrik Enke, Zeulenroda)* 11.03.2022    

5 Bürger 5 (Ronny u. Marten Seidel, Zeulenroda)*) 17.03.2022    

6 Bürger 6 (Thomas und Mirjam Müller, Zeulenroda)* 21.03.2022    

7 proVogtlandschaft e. V. * 22.03.2022    

* - in Vorbereitung der Stadtratssitzung erfolgt eine Anonymisierung der Stellungnahmen  
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Stellungnahmen von Behörden, Nachbargemeinden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
(§ 4a Abs. 3 BauGB)
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1. Landratsamt Greiz 
1.1 SG Kreisentwicklung gem. Stellungnahme vom 25.05.2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.) 
 
Die Angaben werden korrigiert bzw. ergänzt. 
 redaktionelle Änderung 
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2.1 Bevölkerungsentwicklung und Wohnbauflächenbedarfsermittlung 
 
 
 
 
 
Es besteht Einigkeit, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahren weiter abnehmen und 
damit auch der Leerstand steigen wird. Zum Feststellungsbeschluss werden die aktuel-
len Angaben zum angedachten Rückbau im Geschosswohnungsbau neu abgefragt. Zu-
dem werden die Angaben zu den weiteren Entwicklungsabsichten der institutionellen 
Wohnungsanbieter ergänzt. Hierauf hat die Stadt insgesamt jedoch nur einen geringen 
Einfluss. Festzuhalten bleibt, dass die frei werdenden Flächen beim Rückbau im Bereich 
der Flächen mit Geschosswohnungsbau weitgehend für Wohnumfeldverbesserungs-
maßnahmen genutzt werden sollen, um den Grünanteil und damit die Wohnqualität in 
diesen Baubereichen zu erhöhen. Hinsichtlich der Wohnbauflächenermittlung kann der 
Leerstand jedoch nicht mit dem Wohnbauflächenbedarf direkt verrechnet werden, da die 
Nachfrage in erster Linie nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser besteht. Der wei-
terhin bestehende Bedarf an entsprechenden Flächen zeigt sich nicht nur im kurzfristigen 
Verkauf der erst vor kurzem abgeschlossenen Planverfahren in Mehla und Zeulenroda, 
sondern auch in der Überzeichnung der potenziellen Bauflächen im Gebiet „An der 
Teichleite“ mit Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses. Dabei wird deutlich, dass 
der gegenwärtige Bauflächenbedarf u. a. sowohl durch die Rückwanderung von ehema-
ligen Einwohnern erfolgt als auch durch den Bedarf der geburtenstarken Jahrgänge 
1980-1990, die sich nunmehr in der Lebensphase befinden, in der der Wunsch und die 
Möglichkeit der Familien- und Eigentumsbildung besteht. 
Da es weiterhin Ziel der Stadt ist und sein muss, die Bevölkerung zu halten und für zu-
ziehende Arbeitskräfte attraktive Bauflächen bereit zu halten, erfolgen neue Bauflächen-
ausweisungen meist zur Abrundung der vorhandenen Siedlungsflächen in den Randbe-
reichen v. a. von Zeulenroda und Triebes. Gleichzeitig wird weiterhin versucht, gewerbli-
che Brachflächen einer Nachnutzung zuzuführen (BPlan „Westlich des Salzweges“, 
„Triebeser Stadtpark“). Dabei ist es nicht möglich, sämtlichen Bedarf an Baugrundstü-
cken für Einfamilienhäuser auf entsprechenden Flächen unterzubringen, so dass ergän-
zend auch neue Baugebiete entwickelt werden sollen.  
 Die Begründung wird hinsichtlich der Angaben zu den geplanten Rückbaumaßnah-
men ergänzt. An den Darstellungen wird festgehalten.  
 
 
Zu 2.2: 
Merkendorf – „Am Gartenweg“: Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung folgt die Stadt Zeulenroda-Triebes der vorliegenden Stellungnahme und nimmt die 
Baufläche im Bereich des Bebauungsplanes im Flächennutzungsplan auf den Bestand 
zurück. Zudem wird am vorliegenden Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebau-
ungsplanes hinsichtlich einer Reduzierung des Geltungsbereiches um die westlichen 
Flächen festgehalten.  
 Der Anregung wird entsprochen. 
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Pöllwitz - Geplante Wohnbaufläche: Entgegen der Aussage in der Stellungnahme wird in 
der Begründung ausgeführt, dass die Wohnbauflächenentwicklung vorrangig aber nicht 
ausschließlich in Zeulenroda und begrenzt auch in Triebes erfolgen soll. Andererseits ist 
es auch Ziel der Stadt einer bestehenden begrenzten Nachfrage in den Ortsteilen ge-
recht zu werden. Hierzu trägt die kleine 0,4 ha große Baufläche in Pöllwitz bei, die auf-
grund der vorhandenen Bebauung und der bestehenden Wegeführung zu einer geordne-
ten und sinnvollen Siedlungsabrundung führt. 
 Die Stellungnahme führt zu keiner Planänderung.  
 
Zeulenroda – Gewerbegebiet III: Die Begründung zum 3. Entwurf des Flächennutzungs-
planes enthält Aussagen zu den Gewerbegebieten bzw. gewerblichen Bauflächen in der 
Stadt Zeulenroda-Triebes sowie zu deren Auslastung mit ergänzenden Hinweisen. Die 
weiteren zusätzlich dargestellten gewerblichen Bauflächen dienen weitgehend der Erwei-
terung angrenzender Betriebe, so dass diesbezüglich kein ergänzendes Angebot für 
Neuansiedlungen bereitgestellt werden kann. Die Stadt sieht daher die Notwendigkeit, 
ein ergänzendes Gewerbegebiet, das im Zusammenhang mit den vorhandenen Gebieten 
zu sehen ist, für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung zu stellen. Bei der Festlegung 
des neuen Standortes wurden die unterschiedlichen Belange in die Standortentschei-
dung einbezogen, hierzu gehört auch der Entzug landwirtschaftlicher Flächen. Die Er-
gebnisse dieses Abwägungsprozesses (Empfehlung Technischer Ausschuss) werden in 
die Begründung übernommen. Zudem wird der Bedarf konkreter erläutert. 
 Die Angaben zum Bedarf und zur Standortentscheidung werden ergänzt, an der Dar-
stellung des zusätzlichen Gewerbestandortes wird festgehalten.  
 
 
 
Zeulenroda – Erweiterung Einzelhandel Meinersdorfer Straße: Für die Verlagerung des 
Lebensmitteldiscounters im Fachmarktzentrum Meinersdorfer Straße wurde eine Auswir-
kungsanalyse erstellt, die zum Ergebnis kommt, dass die geplante Verlagerung keine 
schädlichen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO auf zentrale Versorgungs-
bereiche und die wohnungsnahe Versorgung hat.  
Zudem soll in Verbindung mit dem in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan das Ver-
kaufssortiment vorgegeben werden, um eine Beeinträchtigung des zentralen Versor-
gungsbereiches auch diesbezüglich auszuschließen.  
Auch wenn der Standort an der Meinersdorfer Straße aufgrund der angrenzenden ge-
werblichen Nutzung keine direkte Nachversorgungsfunktion erfüllt, ist er doch der  
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nächste Versorgungsbereich v. a. für die Bevölkerung von Weißendorf und Niederböh-
mersdorf sowie der östlichen Stadtbereiche von Zeulenroda.  
 Diese Angaben sowie die anzusetzenden städtebaulichen Belange werden in der Be-
gründung ergänzt. An der Standortentscheidung wird festgehalten.  
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LRA Greiz: Amt für Umwelt gem. Stellungnahme vom 26.04.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Chemikalienrecht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
./. 
 
 
 
 
Änderungen in Verbindung mit der Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen 
 
./. 
 
 
 
Punkt 4.2.1 Wohnbauflächen 
 
Die einheitliche Benennung der geplanten Wohnbauflächen wird geprüft und bei Bedarf 
korrigiert. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
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Punkt 4.2.2 Gemischte Bauflächen 
./. 
 
Punkt 4.3.3 Gewerbliche Bauflächen 
 
./. 
 
 
 
 
 
Punkt 4.2.4 Sonderbauflächen – Absatz Einzelhandel 
 
./. 
 
 
 
 
 
 
Punkt 4.2.4 Sonderbauflächen – Absatz Sport und Freizeit 
 
./. 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 4.2.4 Sonderbauflächen – Absatz „Solar“/Windkraft 
 
Hinweis: Aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes zum Thüringer 
Waldgesetz ist nunmehr das gesamte Vorranggebiet Windkraft Nr. 8 „Westlich von 
Bernsgrün“ als Sondergebiet darzustellen.  
 
 kein Abwägungserfordernis 
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Punkt 4.5.2 Ver- und Entsorgung - Absatz Regenerative Energien/Windenergie 
 
Der Hinweis, dass im Gebiet der Stadt Zeulenroda-Triebes keine raumbedeutsamen 
Windkraftanlagen vorhanden sind, wird in die Begründung übernommen 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
Bodenschutz, Altlasten 

 
 
 
 
 
 
Die Angaben zum Bodenschutzgesetz werden in Begründung und Umweltbericht er-
gänzt. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
Hinsichtlich der Ausweisung von weiteren Bauflächen hat die Stadt u. a. auch die beste-
henden Anforderungen zu berücksichtigen, d. h. konkret, dass auch der Nachfrage nach 
Einfamilienhausgrundstücken entsprochen werden muss.  
 Die Stadt hält an der Ausweisung der vorgesehenen Wohnbauflächen fest.  
 
 
 
Punkt 2.3 Stellungnahme zu ausgewählten Planungen 
Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung folgt die Stadt Zeulenroda-
Triebes der vorliegenden Stellungnahme und nimmt die Baufläche im Bereich des Be-
bauungsplanes im Flächennutzungsplan auf den Bestand zurück. Zudem wird am vorlie-
genden Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes hinsichtlich einer 
Reduzierung des Geltungsbereiches um die westlichen Flächen festgehalten.  
 Der Anregung wird entsprochen. 
Die Bewertung zur geplanten Rücknahme des Baurechts in Bernsgrün und im Bereich 
der Lichtensteinsiedlung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Punkt 4.2.1 Wohnbauflächen 
./. 
 
Punkt 4.2.2 Gewerbliche Bauflächen 
Da in Zeulenroda-Triebes keine Brachflächen mehr vorhanden sind, die in der vorgese-
henen Flächengröße für eine gewerbliche Entwicklung genutzt werden können, wurde 
die Fläche G 5 festgelegt. Ergänzend zu den weitgehend vorhandenen angrenzenden  



Stadt Zeulenroda-Triebes, Flächennutzungsplan der Stadt Zeulenroda-Triebes – Anlage zum Abwägungsbeschluss  
(TA 16. Januar 2023) 
 

  

12 

Erschließungsanlagen führt die Planung auch zu einer sinnvollen Abrundung des Sied-
lungsbereiches. Aufgrund der günstigen Erschließungsmöglichkeiten kann somit auch 
der Flächen- und damit der Bodenverbrauch minimiert werden.  
 Die Stadt hält an der Darstellung des Gewerbegebietes G 5 fest. 
 
 
Punkt 4.2.4 Sonderbauflächen 
 
 
Die Begründung zur Einbeziehung der bisher als Grünfläche dargestellten Flächen zwi-
schen Parkplatz und Strandbad wird ergänzt.  
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 Die Angaben zu den Himmelsrichtungen werden geprüft. 
 
Punkt 4.5.1 
Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Die 
konkrete Lage wird im Rahmen der Objektplanung erfolgen, wobei sich u. a. aufgrund 
der topographischen Verhältnisse sowie der einzuhaltenden Radien Veränderungen in 
der Lage ergeben können. An der Planung wird ungeachtet dessen festgehalten. 
 Die Stellungnahmen führt zu keiner geänderten Darstellung.  
 
Hinweis für nicht blau markierte Passagen: 
 
 
 Die Begründung wird entsprechend den gegebenen Hinweisen überarbeitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Es erfolgt eine erneute Abfrage der Altlastenverdachtsflächen. 
 
 
 
 In die Begründung werden ergänzende Angaben zu den Maßnahmen genannt, die zur 
Sicherstellung der städtebaulichen Entwicklung erforderlich sind. 
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Punkt 5: Umweltbericht 
./. 
 
 
Wasserwirtschaft 

 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme der Unteren Wasserbehörde werden zahlreiche Punkte aufgeführt, 
die nach Auffassung des Sachgebietes im Rahmen der Flächennutzungsplanung Be-
rücksichtigung finden sollten. Hierbei handelt es sich sowohl um als nachrichtliche Über-
nahmen zu berücksichtigende Punkte (Übernahme der Überschwemmungsgebiete) als 
auch durch Darstellungen zu beachtender Flächen (hier: Stand- und Fließgewässer, sa-
nierungs- und entwicklungsbedürftige Gewässerabschnitte, für die Wasserwirtschaft vor-
gesehene Flächen). Diese Aspekte finden im vorliegenden Flächennutzungsplan Be-
rücksichtigung. Zudem fanden die Belange des Wasserschutzes (z. B. Wasserretention, 
verminderter Flächenverbrauch etc.) im Rahmen des Abwägungsprozesses zu den ein-
zelnen Darstellungen Berücksichtigung.  
Hinsichtlich der Ver- und Entsorgung der Bauflächen wurden seitens des Ver- und Ent-
sorgungsträgers keine Hinweise vorgebracht, wonach einzelne Bauflächen nicht ord-
nungsgemäß ver- und entsorgt werden können.  
Da der Flächennutzungsplan die Flächennutzung in den Grundzügen vorbereitet, ist es 
Aufgabe der weiterführenden Planungen, konkrete Vorgaben zur Berücksichtigung der 
Belange der Wasserwirtschaft vorzugeben und umzusetzen (z. B. Maßnahmen der Was-
serrückhaltung, Sicherung von versickerungsfähigen Oberflächen, Begrenzung der Flä-
chenversiegelung etc.). 
 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie erfordern jedoch keine konkreten 
Änderungen in den Darstellungen.  
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Naturschutz 

 
 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes weist den Vorwurf der Unteren Naturschutzbehörde hin-
sichtlich einer nicht rechtzeitigen Information der Behörde zur der Aufstellung des Flä-
chennutzungsplanes zurück. Seit der frühzeitigen Behördenbeteiligung und der Abfrage 
der entsprechenden Sachdaten durch das beauftragte Planungsbüro ist der UNB be-
kannt, dass die Stadt den Flächennutzungsplan aufstellt. Insofern hatte die UNB ausrei-
chend Zeit, sich mit der Aktualität der vorliegenden Landschaftspläne auseinanderzuset-
zen bzw. die Stadt von sich aus auf entsprechende Änderungen oder neue Ziele hinzu-
weisen. 
 kein Abwägungserfordernis.  
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Die Bezeichnung zum NSG wird gestrichen. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 

 
 
Biotope 
 
 
Dem 3. Entwurf des Flächennutzungsplanes liegt die Biotopkartierung mit Stand der Ab-
frage vom November 2018 zu Grunde, so dass der damaligen Forderung der UNB mit 
einer Neuabfrage entsprochen wurde. Ungeachtet dessen erfolgt für den Feststellungs-
entwurf eine erneute Abfrage. 
 
Nach den vorliegenden Informationen der Stadt liegen keine aktuellen Kartierungsdaten 
zu den nunmehr geschützten mageren Flachland-Mähwiesen vor. Gem. § 15 Abs. 2 
ThürNatG ist es Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde, die gesetzlich geschützten 
Biotope zu kartieren, so dass die Stadt diese in ihren Planungen berücksichtigen kann. 
Ohne die entsprechenden Kartierungsergebnisse kann die Stadt der geforderten Prüfung 
nicht nachkommen. 
 Der Forderung kann aufgrund fehlender Grundlagen der UNB nicht entsprochen wer-
den.  

 
 
 
Natura 2000-Gebiete 
 
./. 
 
 
 
 
Wie der Begründung eindeutig zu entnehmen ist, wurde der Begriff „Wildnispark“ als Zitat 
aus dem Regionalplan Ostthüringen (2012) übernommen. Die Ausweisung als Natur-
schutzgebiet wurde entsprechend dem diesbezüglichen Planungsstand als Vermerk kor-
rekt berücksichtigt.  
Die Bewertung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich des Pöllwitzer Waldes sollte ge-
mäß den getroffenen Darstellungen erfolgen. 
 Der Stellungnahme der UNB erfordert keine Berücksichtigung im FNP 
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Der Sachverhalt zu einem NSG „Weidatal“ wird überprüft. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungsmöglichkeit 
 
 
 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes wird die angegebenen zusätzlichen GLBs von der Natur-
schutzbehörde abfordern und entsprechend nachrichtlich in den Flächennutzungsplan 
übernehmen. 
 keine Abwägungsmöglichkeit, da Schutzgebiete nach Naturschutzrecht nachrichtlich 
zu übernehmen sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das FND „In den Grundwiesen“ sowie das Naturdenkmal „Teufelsberg“ befinden sich im 
Gebiet der Gemeinde Weißendorf und nicht innerhalb des Gebietes der Stadt Zeulenro-
da-Triebes. 
 keine Abwägung erforderlich.  
 
 
Der Hinweis zu den übergeleiteten Schutzgebieten wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Flächennutzungen 

 
 
Entsprechend den Angaben in der Legende zum Flächennutzungsplan sowie in der Be-
gründung handelt es sich bei der Trassenführung der Umgehung Untere Haardt um eine 
Planung des Landesamtes für Bau und Verkehr, die lediglich als Hinweis übernommen 
wurde.  
Es wird zudem darauf hingewiesen, dass eine Umfahrung Untere Haardt aufgrund der 
topographischen Verhältnisse sowie der vorhandenen Nutzungen ohne Querung des 
Grünabaches nicht möglich ist. In der konkreten Objektplanung sind die artenschutz-
rechtlichen Belange sowie der Biotopverbund entsprechend zu berücksichtigen. In die-
sem Zusammenhang sind dann auch konkrete Arterfassungen erforderlich, was im Rah-
men der vorbereitenden Bauleitplanung noch nicht notwendig ist.  
 Der Hinweis findet keine Berücksichtigung in der Planzeichnung 
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Kompensationsflächen 

 
 
 
 
 
In der Begründung zum Flächennutzungsplan wurde der Bedarf an weiteren Bauflächen 
begründet. Zudem wurden die Entwicklungsflächen für Maßnahmen für Natur und Land-
schaft als potenzielle Kompensationsflächen dargestellt. Hierbei wird auf der Ebene der 
Flächennutzungsplanung regelmäßig nicht die Flächenverfügbarkeit geprüft.  
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Trassenführung der Umgehung Untere Haardt handelt es sich um eine Planung 
des Landesamtes für Bau und Verkehr, die als Hinweis übernommen wurde und im Lan-
desstraßenbedarfsplan 2030 enthalten ist. Somit muss die geplante Trasse dem Flä-
chennutzungsplan zugrunde gelegt werden, sofern kein konkreten gegenteiligen Anga-
ben vorliegen  
 Der Hinweis findet keine Berücksichtigung in der Planzeichnung 
 
Im Flächennutzungsplan ist gegenwärtig nur ein Sondergebiet für eine PV-FFA darge-
stellt. Für die weiterführenden Planungen ist zu beachten, dass regenerative Energien 
gem. § 2 EEG als vorrangiger Belang in die Abwägung einzustellen sind. Dies betrifft 
sowohl PV-Dach- als auch PV-Freiflächenanlagen. Die weitergehenden Angaben in der 
Stellungnahme sind nicht planungsrelevant. 
 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
 
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf verbindliche Satzungen der Stadt Zeulen-
roda-Triebes. Die Stadt strebt an, die bestehenden diesbezüglichen Defizite zu beheben.  
 Der Sachverhalt ist für den Flächennutzungsplan nicht abwägungsrelevant.  
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Hinweis: Auch im Rahmen des Aufhebungsverfahrens von Bebauungsplänen sind die 
Belange des Natur- und Landschaftsschutzes und damit auch die bisher festgesetzten 
grünordnerischen Maßnahmen zu berücksichtigen.  
 nachgeordnetes Verfahren 
 
 
Im Rahmen der anstehenden verbindlichen Bauleitpläne, die zum Teil bestehende Be-
bauungspläne und damit auch naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen über-
planen, ist jeweils der planungsrechtliche Zustand zu berücksichtigen  
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch bei dieser Fläche (GE „Am Waldstadion“) ist bei jeder Planung der planungsrechtli-
che Zustand zu berücksichtigen.  
 kein Abwägungserfordernis 
 
 
Da bisher keine Kartierung der mageren Flachland-Mähwiesen vorliegt, konnten diese 
bisher nicht berücksichtigt werden. Es erfolgt hierzu eine erneute Datenabfrage bei der 
UNB. Sofern keine Daten zur Verfügung gestellt werden können, werden der Planung die 
vorliegenden Daten zu Grunde gelegt. Eine Kartierung durch die Stadt erfolgt nicht. 
 keine Abwägung erforderlich.  
 
 
 
 
Zu Nr. 8: Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen 
dar. Somit subsummiert und ermöglicht die Darstellung im Flächennutzungsplan auch ein 
Mäandrieren des Gewässers. Es ist gem. dem Planungsstand und aufgrund des Maß-
stabes nicht möglich, den konkreten Gewässerverlauf im Flächennutzungsplan vorzuge-
ben.  
 Die Stellungnahme führt zu keiner Änderung in den Planungsunterlagen.  
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Zu Nr. 21: Der Bachlauf, die Standgewässer sowie die umgebenden Korridore wurden 
bereits als Flächen zum Erhalt bzw. zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
dargestellt. Damit wird dem Biotop- und Artenschutz sowie dem Biotopverbund ausrei-
chend Rechnung getragen. Das BauGB gibt zudem vor, dass Landwirtschaftsflächen nur 
im erforderlichen Umfang u. a. für Ausgleichsmaßnahmen zu nutzen sind. Mit der vorlie-
gend gewählten Darstellung wird beiden Seiten ausreichend Rechnung getragen.  
 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
 
Zu Nr. 26: Der FNP sieht die Entwicklung des Standgewässers und seines Uferbereiches 
(10 m im Außenbereich) vor, so dass den Belangen von Natur und Landschaft bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft entsprochen wird. Zudem 
begründet die Festsetzung einer ABSP-Zielfläche keinen automatischen Pufferbereich 
mit unbekannter Ausdehnung. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die genannten Ziel-
flächen des ABSP im Jahr 2000 benannt wurden und eine Überprüfung seither nicht er-
folgte.  
 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 
 
Zu Nr. 36 (vermutlich gemeint östlich von Pahren): Die Stellungnahme ist nicht nachvoll-
ziehbar, da der Bachlauf sowie der angrenzende Uferstreifen als Fläche zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft und damit als potenzielle Kompensationsfläche darge-
stellt wird und somit auch für kommunale Kompensationsverpflichtungen genutzt werden 
kann. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
Zu Nr. 57: Die Stadt hält an ihrer Auffassung zur Flächendarstellung fest, um damit so-
wohl den Belangen von Natur und Landschaft als auch der Landwirtschaft zu entspre-
chen. Ausgehend von der Breite des Baches und der Größe des Einzugsgebietes ist ein 
insgesamt 20 m breiter Gewässerverlauf ausreichend, um den naturschutzrechtlichen 
Anforderungen gerecht zu werden. 
 Die Anregung wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.  
 
 
Zu Nr. 65: Hierzu werden die o. g. Ausführungen wiederholt, wonach es sich bei der ge-
planten Umgehungsstraße um keine Planung der Stadt, sondern um eine Übernahme 
des Landesamtes für Bau und Verkehr handelt. Zudem hat auch die Straßenplanung die 
Belange von Natur und Landschaft und auch den Landschaftsplan zu beachten. Im 
Rahmen der konkreten Objektplanung ist zu prüfen, wie die im Flächennutzungs- und im 
Landschaftsplan aufgenommenen Belange des Naturschutzes berücksichtigt werden. 
 An der vorliegenden Darstellung und Übernahme der Fachplanungsabsichten wird 
festgehalten.  
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Zu Nr. 79/80: Die Stadt hält an ihrer Auffassung zur Flächendarstellung fest, um damit 
sowohl die Belange von Natur und Landschaft als auch die der Landwirtschaft zu be-
rücksichtigen. Ausgehend von der Breite des Baches und der Größe des Einzugsgebie-
tes ist ein insgesamt 20 m breiter Gewässerverlauf ausreichend, um den naturschutz-
rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. 
 Die Anregung wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.  
 
 
Zu Nr. 87/88: Der FNP sieht die Entwicklung des Bachlaufes und seines Uferbereiches 
(10 m im Außenbereich) vor, so dass den Belangen von Natur und Landschaft bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft entsprochen wird. Zudem 
begründet die Festsetzung einer ABSP-Zielfläche keinen automatischen Pufferbereich 
mit unbekannter Ausdehnung. Es ist auch zu berücksichtigen, dass die genannten Ziel-
flächen des ABSP im Jahr 2000 benannt wurden und eine Überprüfung seither nicht er-
folgte.  
 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt. 

 
 
 
Artenschutz / spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
 
./. 
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2. Thüringer Landesverwaltungsamt 
2.1 Raumordnung und Landesplanung gem. Stellungnahme vom 

29.03.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. nachfolgende Ausführungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angaben zu den grundlegenden Planungen der Raumordnung und Landesplanung sowie 
zu den bisher zum Planverfahren abgegebenen Stellungnahmen. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.) Wohnbauflächenbedarfsermittlung 
Wie bereits in der Begründung zum Flächennutzungsplan ausgeführt, stehen die vorhan-
denen Bauflächen im großen Umfang für eine Bebauung aufgrund von eigentumsrechtli-
chen Verhältnisse nicht für den zu deckenden Bedarf zur Verfügung. Es ist daher sinnvoll 
und zweckmäßig die Baulücken nur begrenzt in der Potenzialanalyse zu berücksichtigen. 
Eine Einzelabfrage der Flurstückseigentümer ist im Rahmen der vorbereitenden, nicht 
parzellenscharfen Darstellung nicht erforderlich. 
 Die Stadt hält an ihrer bisherigen Auffassung zur Berücksichtigung der Baulücken fest. 
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Zu 2.) Am Gartenweg: “: Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 
folgt die Stadt Zeulenroda-Triebes der vorliegenden Stellungnahme und nimmt die Bau-
fläche im Bereich des Bebauungsplanes im Flächennutzungsplan auf den Bestand zu-
rück. Zudem wird am vorliegenden Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebau-
ungsplanes hinsichtlich einer Reduzierung des Geltungsbereiches um die westlichen 
Flächen festgehalten.  
 Der Anregung wird entsprochen. 

Zum Triebeser Stadtpark: Ausgehend von der Stellungnahme zum Entwurf des Bebau-
ungsplanes werden Einzelhandelsbetriebe im weiteren Bebauungsplanverfahren weitge-
hend ausgeschlossen. Zudem wird über eine Schallschutzprognose die Vereinbarkeit der 
Planung mit den Anforderungen des Immissionsschutzes nachgewiesen. Dieser Sach-
verhalt wird in die Begründung zum FNP aufgenommen.  
 Keine Änderung in der Darstellung, Ergänzung der Begründung 
 
Zu 3.) Aufgrund der Auslastung der vorhandenen Gewerbegebiete ist die Ausweisung ei-
ner neuen begrenzten Gewerbegebietsplanung erforderlich. Hierzu erfolgen weitere An-
gaben in der Begründung. 
Die genannte Umgehungsstraße ist im derzeit anzuwendenden Regionalplan Ostthürin-
gen (2012) nicht enthalten. Die Trasse gem. Landestraßenbedarfsplan wird in der Be-
gründung aufgeführt, wobei die Stadt die vorliegende Trassenführung ablehnt (Beein-
trächtigung der Freizeitbereiche Promenadenweg, Bioseehotel, Waikiki, Kleingärten). 
Zudem werden sowohl das vorhandene als auch das geplante Gewerbegebiet erheblich 
beeinträchtigt. Daher wird an der Planung zur Gewerbegebietsentwicklung festgehalten, 
zumal das Landesamt für Bau und Verkehr auf die Darstellung der Freihaltetrasse hin-
gewiesen hat, das Gewerbegebiet aber nicht in Frage gestellt wurde. 
 Die Stellungnahme führt zu keinen geänderten Darstellungen. Der Trassenbereich 
wird informativ in die Begründung übernommen.  
 
Zu 4.) a. Handel: Im Flächennutzungsplan erfolgt die Darstellung der Art der Bodennut-
zung in den Grundzügen. Für die Stadt Zeulenroda-Triebes liegt ein Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept vor, das in den Flächennutzungsplan durch Darstellungen übernommen 
wurde. Entsprechend der Aufgabenstellung sind die geforderten Angaben zur Verkaufs-
flächengröße den einzelnen Handelsstandorten nicht erforderlich. 
 Der Forderung zu den detaillierten Angaben für die Handelsstandorte wird nicht ent-
sprochen.  

Geplant ist die Verlagerung des vorhandenen Aldi-Marktes in eine unmittelbar nördlich 
angrenzende Fläche. Zur bauplanungsrechtlichen Absicherung des Gesamtstandortes 
erfolgt die Aufstellung eines Bebauungsplanes, für den nachgewiesen wurde, dass die 
Verlagerung mit den Vorgaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes vereinbar ist.  
 An der Darstellung der Erweiterungsfläche des SO Handel an der Meinersdorfer Stra-
ße wird festgehalten.  
 
 
b. Sport und Freizeit 

./. 
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Die dargestellten Sondergebiete „Ferienhausgebiet“ entsprechen dem vorliegenden Mas-
terplan Zeulenroda-Triebes zur touristischen Entwicklung der Talsperrenregion und damit 
den Planungsabsichten in den Grundzügen. In der nachfolgenden verbindlichen Bauleit-
planung werden dann konkretere Regelungen zur Art der Nutzung entsprechend dem 
vorgesehenen Standard getroffen, so dass weder zur Anzahl der Ferienhäuser noch der 
Betten zum gegenwärtigen Zeitpunkt Vorgaben gemacht werden sollen und können. 
 Der Forderung wird nicht entsprochen.  
 
c.) Wind / Solar: s. Pkt. 7 
 
zu 5.) Gemeinbedarfsflächen: In der Begründung erfolgen Aussagen hinsichtlich der 
Darstellung der Gemeinbedarfsflächen. Da die entsprechenden Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs auch in den Baugebieten teilweise zulässig sind, erfolgt keine abschließen-
de Darstellung. Somit kann auch von der geforderten Auflistung abgesehen werden, zu-
mal nicht alle Gemeinbedarfseinrichtungen dargestellt sind. Eine Festlegung der Stand-
orte ist zudem nicht zielführend.  
 Der Forderung wird nicht entsprochen.  
 
Zu 6.) Die Angaben zu den Planungen der Bundesnetzagentur (Vorhaben 5 und 14) 
werden entsprechend dem aktuellen Planungsstand aktualisiert. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
Zu 7.) Regenerative Energien 
a. Windenergie: Mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zur Nichtigkeit des 
Ausschlusses von WKA in Waldgebieten in Thüringen (ThürWaldG) wird die Darstellung 
des Sondergebietes W 13 – Bernsgrün an den Sachlichen Teilplan Windenergie Ostthü-
ringen angepasst (Anpassungspflicht gem. § 1 Abs. 4 BauGB).  
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen.  
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b. Solar: Die Stadt Zeulenroda-Triebes hält an ihrer Auffassung fest, zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keine gesamtstädtische Konzeption zur Errichtung von PV-FFA aufzustellen. 
Ausgehend von den zahlreichen Gesetzesänderungen der vergangenen Monate und der 
angestrebten Änderung im BauGB (zumindest teilweise Privilegierung) sowie dem noch 
ausstehenden überarbeiteten Regionalplan Ostthüringen ist eine Bearbeitung gegenwär-
tig nicht sinnvoll. Die Stadt wird bei Bedarf eine entsprechende Konzeption zu einem 
späteren Zeitpunkt erstellen und den Flächennutzungsplan ggf. entsprechend ändern. 
 Der Forderung wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entsprochen.  
 
 
Zu 8.) Die Regelungen des BRPH binden grundsätzlich die Raumordnungsbehörden der 
Länder und Regionen bei der Aufstellung bzw. Änderung ihrer Raumordnungspläne. Die 
Gemeinden müssen ihre Flächennutzungs- und Bebauungspläne wiederum den Zielen 
der Raumordnung anpassen (§ 1 Absatz 4 BauGB) und dafür sorgen, dass im Außenbe-
reich raumbedeutsame Vorhaben den Zielen der Raumordnung nicht widersprechen 
(§ 35 Absatz 3 BauGB). Insofern sind die Ziele und Grundsätze des Länderübergreifen-
den Raumordnungsplanes für den Hochwasserschutz hinsichtlich der geplanten Bauge-
biete im Außenbereich (u. a. Ferienhausgebiete, Wohngebiete, Gewerbegebiet etc.) zu 
prüfen. Das Prüfungsergebnis zu den geplanten Bauflächen im Außenbereich wird in der 
Begründung ergänzt.  
 Die rechtliche Vorgabe steht nicht der Abwägung offen.  
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9. Flächen für die Landwirtschaft / Flächen für Wald 
 
./. 
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2.2 Beratende Hinweise gem. Stellungnahme vom 29.03.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu A.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei weiteren Verfahren berücksich-
tigt. 
 Der Hinweis zur Verfahrensführung steht nicht der Abwägung offen 
 
 
Zu B.) Entgegen der Auffassung des Thüringer Landesverwaltungsamtes hat sich ge-
zeigt, dass die Flächenverfügbarkeit an Baulücken immer schwerer herzustellen ist. So 
wurden in den vergangenen Jahren vor allem Grundstücke verkauft, die Eigentümern 
gehörten, die nicht in Zeulenroda-Triebes wohnen und daher nur einen geringen bzw. 
keinen Bezug zu den Grundstücken hatten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fortschreibung der Baufertigstellungen ist aus Sicht der Stadt Zeulenroda-Triebes 
gerechtfertigt, da im Planungshorizont des Flächennutzungsplanes die geburtenstärke-
ren Jahrgänge 1980 bis 1990 in die Phase kommen, Eigentum zu bilden und dabei ver-
stärkt auch nach Bauflächen fragen. Zudem ist zu beobachten, dass im Gegensatz zur 
Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte wieder hochqualifizierte Arbeitsplätze entste-
hen, die mit Fachkräften zu besetzen sind. Für dieses finanzkräftigere Klientel sind Bau-
flächen zur Verfügung zu stellen, um einer Ansiedlung in umliegenden Gemeinden zu 
begegnen. 
 An der vorliegenden Fortschreibung der Baufertigstellungen wird festgehalten.  
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Ausgehend von der bestehenden Nachfrage nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser 
ist es nicht sinnvoll, in der Planung auf Doppel- und Reihenhäuser abzustellen. Zudem 
wurde vorliegend eine Bruttobaufläche von 850 m² gewählt, da  
- aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen der Grünanteil auch in den Baugebieten 

erhöht werden soll 
- in zahlreichen Plangebieten für Erschließungsanlagen und Freihaltebereich (z. B. Bau-

gebiet Hohe Straße) ergänzende Grünflächen zu berücksichtigen sind.  
 Aus den o. g. Gründen wird am bisherigen Berechnungsansatz festgehalten.  
 
Ausgehend vom Bestand (neues Mischgebiet an der Schopperstraße) sowie der Planung 
im Bereich „Am Busbahnhof Lohweg“ mit einer altengerechten Wohnanlage stehen in den 
Mischgebieten weitgehend keine nennenswerten Flächen für eine weitere Wohnbebauung 
zur Verfügung. Zudem ist zu berücksichtigen, dass nicht sämtliche Planungsflächen zum 
Zeitpunkt des Bedarfs direkt zur Verfügung stehen, so dass mit einer geringfügigen Über-
schreitung des Bedarfs eine sinnvolle Flexibilität verbunden ist. 
 An den vorliegenden Darstellungen wird festgehalten. Die Begründung wird entspre-
chend ergänzt.  
 
 
Zu C.)  
C-1. gemeint ist hier sicherlich Merkendorf): “: Zur Wahrung einer geordneten städtebauli-
chen Entwicklung folgt die Stadt Zeulenroda-Triebes der vorliegenden Stellungnahme und 
nimmt die Baufläche im Bereich des Bebauungsplanes im Flächennutzungsplan auf den 
Bestand zurück. Zudem wird am vorliegenden Aufstellungsbeschluss zur Änderung des 
Bebauungsplanes hinsichtlich einer Reduzierung des Geltungsbereiches um die westlichen 
Flächen festgehalten.  
 Der Anregung wird entsprochen.  
 
 
 
 
 
 
C-2.)  Die Planungsabsichten zum Plangebiet „Triebeser Stadtpark“ werden in der Be-
gründung ergänzt.  
 
 
 
 
Zu D.)  
Die Planungsabsichten der Stadt hinsichtlich der weiteren gewerblichen Entwicklung wer-
den erläutert und konkreter untersetzt. Die Begründung wird entsprechend fortgeschrieben, 
wobei an der Darstellung der Gewerbegebiete festgehalten wird.  
 Die Begründung wird ergänzt. An der Darstellung der Gewerbegebiete wird festgehal-
ten.  
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Zu E.)  
Für die Verlagerung des Lebensmitteldiscounters im Fachmarktzentrum Meinersdorfer 
Straße wurde eine Auswirkungsanalyse erstellt, die zum Ergebnis kommt, dass die geplan-
te Verlagerung keine schädlichen Auswirkungen im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO auf 
zentrale Versorgungsbereiche und die wohnungsnahe Versorgung hat.  
 Diese Angaben werden in der Begründung ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entsprechend dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept werden Angaben zum Sortiment 
der einzelnen Sondergebiete Handel für die Standorte ergänzt, für die bisher keine ent-
sprechenden Angaben enthalten sind. Dagegen erfolgen keine Vorgaben für Verkaufsflä-
chenobergrenzen. Diese Regelung bleibt unter Beachtung einer Verträglichkeitsüberprü-
fung der verbindlichen Bauleitplanung vorbehalten.  
 Der Anregung wird durch ergänzende Angaben zum Sortiment entsprochen.  
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TLUBN gem. Stellungnahme vom 
28.03.2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Abwasser, Abwasserabgabe, Wismut- und Kalibergbau 

 
./. 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Wasserrechtl. Zulassungsverfahren, Überschwemmungsgebiete 

 
 
 
 

 
 
 
Die Überschwemmungsgebiete an der Weidatalsperre sowie den weiteren genannten 
Stauanlagen werden nachrichtlich übernommen, wobei hierfür bei den kleineren Stauanla-
gen ausschließlich ein Symbol verwendet wird, zumal für diese keine maßstabbedingte 
Übernahme möglich ist. 
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen.  
 
 
Da die Überschwemmungsgebiete nachrichtlich zu übernehmen sind und hiervon keine 
Bauflächen betroffen sind, ergibt sich aus der Übernahme kein Erfordernis einer erneuten 
Offenlagen / Betroffenenbeteiligung. 
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Die Angaben zu den Gewässerrandstreifen im Bereich der Talsperren werden in der Be-
gründung ergänzt. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungsmöglichkeit 
 
 
 
 
Belange Grundwasser, Wasserschutzgebiete 

 
./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Stauanlagenaufsicht, Durchgängigkeit 
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Talsperre Weida 
Die Talsperre Weida wurde als Wasserfläche übernommen. Da bisher kein Planfeststel-
lungsbeschluss vorliegt, ist eine Übernahme der geplanten Kompensationsmaßnahmen 
nicht möglich.  
 keine Änderung in der Darstellung erforderlich, die Begründung wird ergänzt.  
 
Talsperre Büna 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes hält an der Darstellung einer Wasserfläche und damit am Er-
halt der Talsperre fest. Aufgrund des allgemein anerkannten Klimawandels kommt den 
Standgewässern sowohl hinsichtlich eines vorbeugenden Hochwasserschutzes als auch 
als Wasserreservoir bei Trockenheit eine zunehmende Bedeutung im Wasserhaushalt zu. 
Zudem handelt es sich hierbei um wichtige Lebensräume für Fauna und Flora. Der Stadt 
liegen keine Stellungnahmen oder Informationen vor, die den Erhalt der Anlage generell in 
Frage stellen. 
 An der Darstellung der Talsperre Büna als Wasserfläche wird festgehalten. 
 
 
Talsperre Dockenteiche 
./. 
 
 
Talsperre Forstteich Pöllwitz und Talsperre Triebes 
Da für beide Stauanlagen eine kurzfristige Instandsetzung vorgesehen ist, ergeben sich 
keine Änderungen für den Flächennutzungsplan. 
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Talsperre Zeulenroda mit Vorsperre 
Die Angabe, dass es sich um eine hochwasserrelevante Talsperre handelt wird in der Be-
gründung ergänzt. 
 redaktionelle Ergänzung der Begründung 
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Abteilung 6: Immissionsschutz und Abfallwirtschaft 

 
 
Belange des Immissionsschutzes 

 
./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Abfallrechtliche Zulassungen 

 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes bedauert, dass erst in der Stellungnahme zum 3. Entwurf auf 
die erforderlichen Übernahmen und Darstellungen im Bereich der vorhandenen Deponien 
hingewiesen wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Deponie Zadelsdorf 
Da die natürliche Sukzession auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist, entspricht die 
Darstellung der Vorgabe aus der Stellungnahme. 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
 
2. Deponie Zeulenroda-Niederböhmersdorf 
Da die natürliche Sukzession auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist, entspricht die 
Darstellung der Vorgabe aus der Stellungnahme. 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
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3. Deponie Pahren 
Da für die Deponiefläche keine Vorgabe enthalten ist, wird sie der natürlichen Sukzession 
überlassen, die auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist. 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
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Abteilung 7: Immissionsüberwachung, Bodenschutz und Altlasten 

 
 
Belange der Immissionsüberwachung 

 
./. 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Abfallrechtliche Überwachung 
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Deponie Pahren 
 
Da für die Deponiefläche keine Vorgabe enthalten ist, wird sie der natürlichen Sukzession 
überlassen, die auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
 
Deponie Zadelsdorf-Silberfeld 
Da die natürliche Sukzession auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist, entspricht die 
Darstellung der Vorgabe aus der Stellungnahme. 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
 
Deponie Zeulenroda-Niederböhmersdorf 
Da die natürliche Sukzession auf die Entwicklung von Wald ausgerichtet ist, entspricht die 
Darstellung der Vorgabe aus der Stellungnahme. 
Die Deponiefläche wird als Deponie gem. KrWG nachrichtlich übernommen. Eine Kenn-
zeichnung gem. Planzeichen 15.12 PlanZV erfolgt jedoch nicht, da mit diesem Planzeichen 
für eine bauliche Nutzung vorgesehene Flächen gekennzeichnet werden, die erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind.  
 Der Forderung wird teilweise entsprochen. 
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Zu 1.) Die drei genannten Deponien werde als solche gem. KrWG nachrichtlich übernom-
men 
 Die Forderung wird berücksichtigt. 
 
Zu 2. und 3) Es erfolgt für die angegebenen Deponien eine Darstellung unter Berücksichti-
gung der abfallrechtlichen Belange und damit keine Darstellung als Fläche für die Land-
wirtschaft. 
 Die Forderung wird berücksichtigt. 
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Abteilung 8: Geologischer Landesdienst und Bergbau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange Geologie/Rohstoffgeologie 

 
Im Rahmen der Aufstellung des Flächennutzungsplanes hat sich die Stadt Zeulenroda-
Triebes bereits mit den Belangen der Rohstoffgeologie mit folgendem Ergebnis auseinan-
dergesetzt (s. S. 21): 
Vorranggebiet WD-1 Pahren: u. a. Darstellung als Fläche für Abgrabungen oder für die 
Gewinnung von Bodenschätzen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB 
 Der Forderung wurde bereits entsprochen. 

Vorbehaltsgebiet h-4 Göschitz: Dieses Vorbehaltsgebiet liegt westlich von Förthen und soll 
der Sicherstellung von Hartgestein dienen. Ausgehend von der gegenwärtigen Nachfrage 
nach Hartgestein (Schließung mehrerer Steinbrüche in Ostthüringen) sowie einer nicht ab-
schließenden raumordnerischen Bewertung erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine 
Darstellung als Abbaufläche gem. § 5 Abs. 2 Nr. 8 BauGB. Hierbei wurde auch berücksich-
tigt, dass sich an diesem Standort noch kein Abbaubetrieb befindet und der Aufschluss 
neuer Abbauflächen regelmäßig auf Grund der hohen Anforderungen einen langen Pla-
nungsvorlauf erfordert und damit davon ausgegangen werden kann, dass ein Abbau nicht 
mehr im Planungshorizont des Flächennutzungsplanes aufgenommen wird. Zudem stehen 
die gewählten Darstellungen der Vorbehaltsfunktion nicht entgegen. 
 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt erfolgt keine Darstellung als Abbaufläche. 

Vorranggebiet H-3 Dörtendorf: Mit der Erfüllung des Abschlussbetriebsplanes wurde die 
Bergaufsicht beendet. Ein weiterer Abbau ist nicht vorgesehen. 
 keine Darstellung als Abbaufläche (s. Begründung S. 21). 
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Vorbehaltsgebiet h-1 Dörtendorf: Bei dem Vorbehaltsgebiet "Dörtendorf" handelt es sich 
um eine potenzielle Erweiterungsfläche für das Vorranggebiet H 1, dessen Abbau zwi-
schenzeitig eingestellt wurde. Diese Fläche wird gegenwärtig landwirtschaftlich genutzt. 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes stellt die Vorbehaltsfläche als Fläche für die Landwirtschaft 
dar, um einem weiteren Flächenentzug landwirtschaftlicher Produktionsflächen entgegen 
zu wirken. Weiterhin befindet sich in nur 250 m Entfernung der Siedlungsbereich der Orts-
lage Dörtendorf. Eine Erweiterung bzw. ein Neuaufschluss des Steinbruches würde mit ei-
ner erheblichen Belastung der Bewohner von Dörtendorf in Form von Lärm, Erschütterun-
gen und Staub einhergehen und somit zur Einschränkung der Lebensqualität der Anwoh-
ner führen.  
 Von einer Darstellung des Vorbehaltsgebietes wird daher abgesehen. 

 
 
 
Hinsichtlich der folgenden Belange der Abteilung 8 bestehen keine Bedenken bzw. Betrof-
fenheiten 
- Belange Ingenieurgeologie/Baugrundbewertung 
- Belange Hydrogeologie/Grundwasserschutz 
- Belange Geotopschutz 
- Belange des Bergbaus/Altbergbaus 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
Das Denkmalensemble in Triebes wird nicht mehr dargestellt. 
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Der Sachverhalt, dass die gesamte Talsperre incl. dem Wasserkörper als Denkmal geführt 
wird, wird in der weiteren Planung berücksichtigt.  
 Der Anregung wird entsprochen.  
 
 
 
Der Begriff der „Kulturdenkmale mit erhöhter Raumwirkung“ ist weder rechtlich noch fach-
lich normiert. Es handelt sich hierbei um eine Bewertung einzelner Kulturdenkmale durch 
das Thüringer Landesamt für Denkmalpflege. Somit ergibt sich hieraus auch keine Ver-
pflichtung einer besonderen Berücksichtigung im Rahmen der Aufstellung des Flächennut-
zungsplanes, zumal es der Forderung z. B. einer „Ausschlusszone für beeinträchtigende 
raumwirksame Vorhaben in alle Himmelsrichtungen“ an einer Rechtsgrundlage mangelt. 
Unbeschadet dieser Bewertung gilt natürlich auch für die genannten Kulturdenkmale der 
eigentliche Schutz sowie der Umgebungsschutz für Kulturdenkmale gem. ThürDSchG. 
 Die „Kulturdenkmale mit erhöhter Raumwirkung“ werden im weiteren Aufstellungsverfah-
ren nicht berücksichtigt.  
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Diese Einschätzung deckt sich mit der Auffassung der Stadt Zeulenroda-Triebes und den 
Aussagen der Begründung zum Flächennutzungsplan (s. 25). 
 Kenntnisnahme 
 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
Ergänzungssatzungen 
Die Anforderungen an die Aufstellung einer Ergänzungssatzung ergeben sich aus den Vor-
gaben des BauGB (§ 34 BauGB). Sie müssen zu einer geordneten städtebaulichen Ent-
wicklung führen. Hierbei gilt es auch, die Belange des Orts- und Landschaftsbildes sowie 
die Vorgaben des Denkmalschutzrechtes zu berücksichtigen. Die konkreten Bauvorhaben 
richten sich unter Berücksichtigung der Satzung nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Ein-
fügungsgebot).  
 Entsprechend den o. g. Ausführungen geht die Stadt Zeulenroda-Triebes davon aus, 
dass rechtskräftige Ergänzungssatzungen den Anforderungen des BauGB entsprechen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Geltungsbereiche der Ergänzungsatzungen wurden in die Planzeichnung 
übernommen, um zu dokumentieren, dass für die Satzungsgebiete besondere 
städtebauliche Vorgaben bestehen. 
 Die Stadt hält an der Übernahme der Grenzen der Ergänzungssatzungen in 
den Flächennutzungsplan fest.   
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Baulücken 

Es handelt sich bei Baulücken um unbebaute Grundstücke innerhalb eines Bebauungszu-
sammenhangs, die nach der Verkehrsanschauung Bauland sind und bei denen die umge-
benden Grundstücke einen derartig prägenden Einfluss auf die Art und Weise der Bebau-
ung ausüben, dass dadurch die städtebauliche Ordnung gewährleistet wird (JuraMagazin - 
http://www.juramagazin.de/bauluecken.html, abgerufen  03.01.2023)  
Die Erfassung der Baulücken gem. o. g. Definition erfolgte im Rahmen der Bauflächenbe-
darfsermittlung. Die Ergebnisse wurden nicht direkt in den Flächennutzungsplan übernom-
men.  
Die zulässige Bebauung von Baulücken richtet sich, da sie Teil des bauplanungsrechtli-
chen Innenbereiches sind, nach den Vorgaben des § 34 BauGB (Einfügungsgebot). 
 Erläuterung ohne Abwägungserfordernis 

 

 

 

 

 

 
Raumbedeutsame Vorhaben, darunter Flächenausweisung zur Gewinnung regenera-
tiver Energien.  

 
Die nachfolgenden Angaben werden unter Berücksichtigung der o. g. Bewertung der Kul-
turdenkmale mit erhöhter Baumwirkung zur Kenntnis genommen. Zudem wird darauf hin-
gewiesen, dass die Stromerzeugung aus regenerativen Quellen als vorrrangiger Belange in 
die jeweils durchzuführende Schutzgüterabwägung einzustellen ist (§ 32 EEG).  
Die Angaben der Stellungnahme enthalten keine konkreten Aussagen hinsichtlich der ge-
troffenen Darstellungen im 3. Entwurf des Flächennutzungsplanes. 
 kein Abwägungserfordernis 

 

http://www.juramagazin.de/bauluecken.html
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Thüringer Fernwasserversorgung gem. Stellungnahme vom 28.03.2022 
(Auszug, die Seiten 1 bis 4 enthalten redaktionelle Änderungen) 

 
 
Zu 8.) Der Schriftzug wird gestrichen. 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 9.)  
Nachfolgend wird die Abwägung zurm Entwurf wiedergegeben:  

 
In der Anlage 3.1 zum FNP wird bereits ausgeführt, dass die Fläche aufgrund der vorhan-
denen wassertechnischen Anlagen nicht als Fläche zur Darstellung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 
BauGB übernommen werden kann. Insofern erübrigt sich zu dieser Fläche eine Abwägung. 
 
Für die nördlich der Talsperre liegende Fläche Nr. 19 wird dagegen an der ergänzenden 
Darstellung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB festgehalten, in diesem Bereich naturnahe Bio-
tope und Gewässerabschnitte zu schaffen, wobei die erforderlichen technischen Anlagen 
des Talsperrenbetriebes zu berücksichtigen sind.   
--> Die Stadt hält am bisherigen Abwägungsergebnis fest, so dass der Forderung für die 
Fläche 19 nicht entsprochen wird.  
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 redaktionelle Ergänzung zur Begründung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 redaktionelle Änderung ohne Abwägungserfordernis 
 

 
 
 
./. 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn die Nutzung von regenerativen Energie als ein vorrangiger Belang in die Abwä-
gung einzustellen ist, erfolgt für die beantragte Fläche keine Darstellung als Sondergebiet 
Solar, da in diesem Bereich sowohl die Belange des Fremdenverkehrs (Ausbau seit mehre-
ren Jahren) als auch des Denkmalschutzes (Die Talsperre ist mit dem Wasserkörper Teil 
des Denkmals) im Vordergrund stehen. Eine weitere technische Überformung, wie sie 
durch Solaranlagen erfolgen, steht diesen Belangen entgegen. 
 Dem Vorschlag zur Darstellung eines Sondergebietes Solar auf der Weidatalsperre wird 
nicht entsprochen.  

 
 
 
 
 
Seite 7 der Stellungnahme enthält keine abwägungsrelevanten Angaben  
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Entsprechend den Ausführungen in der Begründung (3. Entwurf, S. 65) sind die in der Stel-
lungnahme angesprochenen „größeren Stallungen“ durchaus zulässig, sofern sie die 
Grenzwerte gem. der Anlage 1 UVPG nicht überschreiten. Diese Grenzwerte liegen z. B. 
bei 15.000 Hennen oder 1.500 Mastschweinen. Entsprechende Anlagen erzeugen durch-
aus ausreichend tierische Produkte für Biogasanlagen. Die Stadt hält entsprechend den 
Ausführungen in der Begründung weiter daran fest, keine Sondergebiete für die Landwirt-
schaft und damit Anlagen der Massentierhaltung darzustellen.  
 Der Hinweis führt zu keiner Änderung in den Planungsunterlagen.  
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Die Aussagen der Stellungnahmen hinsichtlich einiger Flächen treffen so nicht zu. 
-  Es erfolgt keine Darstellung von bisherigen Mischgebieten als Reine Wohngebiete, der 

FNP stellt mit Ausnahme von Plangebieten nur Bauflächen dar. 
-  Geplante Baugebiete werden entsprechend der Art der Nutzung farbig gekennzeichnet, 

damit erfolgt entgegen der Angabe in der Stellungnahme keine „Übernahme in den 
Siedlungsbereich“ (Z. B. W 2 - Westlich der Aumaischen Straße und W 8 – Bleichen-
weg-Süd). 

 
 
Die Stadt hat in der Begründung zum Flächennutzungsplan erläutert, warum die Darstel-
lung neuer Bauflächen im vorgesehenen Umfang erfolgt. Die Bebauung der zwischenzeitig 
zur Rechtskraft gebrachten Bebauungspläne (Mehla, Stadtbachring) belegen den anhal-
tenden Bedarf an Bauflächen für Einfamilienhäuser. Es ist dabei im Interesse der Stadt ge-
rade jungen Familien in der Stadt zu halten und ihnen die Eigentumsbildung zu ermögli-
chen (s. a. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB).  
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Mit der Verlagerung des Einzelhandelsbetriebes soll die zentralörtliche Funktion gestärkt 
werden. Dass es damit automatisch zu einem Leerstand im vorhandenen Objekt kommt, ist 
eine Vermutung / Befürchtung der Stellungnahme und nicht belegt. Zudem ist zu berück-
sichtigen, dass sich der neue Standort des Einzelhandelsbetriebes in einem festgesetzten 
Gewerbegebiet mit einer Festsetzung der GRZ von 0,8 befindet, so dass es planungsrecht-
lich zu keiner Neuinanspruchnahme von Außenbereichsflächen kommt.  
 Die Stadt hält an ihrer bisherigen Planung zur Darstellung eines ergänzenden Sonder-
gebietes fest.  
 
In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist die Betroffenheit des Vogelrast-
gebietes Talsperre Zeulenroda bereits festgestellt worden. In der saP ist angegeben, dass 
unter Umständen z. B. Befahrungsregelungen für den Bootsverkehr notwendig werden 
können. Diesbezügliche Vermeidungsmaßnahmen sind im Rahmen der nachgeordneten 
Bauleitplanverfahren konkret zu prüfen bzw. festzusetzen. 
 
 
Die Bewertung zur Umgehungsstraße wird zur Kenntnis genommen. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
Da das Verbot von Windkraftanlagen in Wald gem. einem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichtes nichtig ist, muss das Vorranggebiet W-13 vollständig im Rahmen der An-
passungspflicht § 1 Abs. 4 BauGB übernommen werden.  
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen (Anpassungspflicht).  
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Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Dies be-
deutet hinsichtlich der in der Stellungnahme angemahnten Flächenfunktionen zur Klimaan-
passung, den Grünanteil im Stadtgebiet zu erhöhen. Diese Aufgabe übernimmt jedoch im 
Regelfall die weiterführende Planung (Bebauungsplan) durch die Festsetzung der Grund-
flächenzahl bzw. von Grünflächen innerhalb der Plangebiete.  
Hierbei ist auch zu beachten, dass bei einem hohen Grünanteil im Siedlungsbereich weite-
re Baugebiete zu einer Ausdehnung der Siedlungsfläche in den Außenbereich führen, was 
dem Schutz des Außenbereiches widerspricht. Andererseits wird mit der Darstellung von 
Wohnbauflächen im Bereich bisheriger Gewerbeflächen (z. B. Salzweg) die Flächenbefes-
tigung zurückgenommen und der klimarelevante Grünanteil erhöht.  
 Der vorliegende Flächennutzungsplan wurde unter Abwägung der unterschiedlichen In-
teressen erstellt und berücksichtigt dabei auch die Belange der Klimaänderung. Die Stel-
lungnahme führt zu keiner Änderung der Darstellungen.  
 
 
 
Für die saP wurde ein Datenauszug aus dem Thüringer Artenerfassungsprogramm im 
Landschaftsinformationssystem (LINFOS) des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Berg-
bau und Naturschutz mit dem Stand Dezember 2021 verwendet. Im LINFOS sind die Er-
gebnisse auch neuerer Fachgutachten enthalten, sodass die Aktualität der Daten gewähr-
leistet ist.  
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Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar, so dass 
nicht jedes Kleinstgewässer darzustellen ist.  
Mit den umfangreichen im Flächennutzungsplan zur Schutz und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft dargestellten Gewässerabschnitten berücksichtigt der Plan 
auch und ausreichend die Belange von Natur und Landschaft. Es ist dabei nicht Aufgabe 
des Flächennutzungsplanes die konkrete Bewirtschaftung in den Auenbereichen vorzuge-
ben. Entsprechende Vorgaben und Regelungen bleiben der Folgeplanung vorbehalten.  
 Die Stellungnahme wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.  
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Allgemeine Aussagen zur Aufgabe der Flächennutzungsplanung. 

 kein Abwägungserfordernis. 
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Bestätigung der Stadt Auma Weidatal zur Entwicklung und zur Planung an der Talsperre 
Zeulenroda. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis, dass zur Destination „Zeulenrodaer Meer“ auch die Weidatalsperre gehört. 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
Vergleich zwischen dem Zeulernodaer Meer und dem Thüringer Meer 
 kein Abwägungserfordernis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussagen der Entwicklungskonzeption „Touristische Nachnutzung der Weidattalsperre“ 
werden in der Begründung ergänzt. Hieraus resultieren jedoch keine geänderten Darstel-
lungen im Bereich der Weidatalsperre. 
 kein Abwägungserfordernis 
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Im Flächennutzungsplan werden die überörtlichen und örtlichen Hauptverkehrszüge darge-
stellt. Hierzu zählen die generell an Landes- und Bundesstraßen geplanten straßenbeglei-
tenden Radwege im Regelfall nicht. 
 Die Anregung wird im weiteren Verfahren nicht berücksichtigt.  
 
 
 
Der Einschrieb „geplantes NSG Pöllwitzer Wald wurde falsch positioniert und daher an die-
ser Stelle gestrichen. 
 redaktionelle Änderung 
 
 
 
 
 
Bei der Ver- und Entsorgungsfläche in Silberfeld handelt es sich um die Kläranlage. 
 redaktionelle Änderung 
 
 
 redaktionelle Korrektur der Rechtsgrundlage 
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 kein Abwägungserfordernis 
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Stellungnahme der Ortsteilräte (§ 45 Abs. 5 ThürKO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klarstellung: Der Flächennutzungsplan ist kein Teil des Raumordnungsplanes. 
 
 
 
 
Entsprechend den rechtlichen Vorgaben des § 1 Abs. 4 BauGB besteht für die Stadt Zeu-
lenroda-Triebes eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung, so dass das Vor-
ranggebiet als Eignungsfläche und damit als Sondergebiet zu übernehmen ist. Ausgehend 
vom Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes ist nunmehr das gesamte Vorranggebiet 
W 13 – Bernsgrün als Eignungsfläche zu übernehmen. 
Da bisher kein Urteil vorliegt, das den Sachlichen Teilplan Windenergie des Regionalpla-
nes Ostthüringen für unwirksam erklärt, wird die Vorgabe des Regionalplanes umgesetzt.  
 Der Sachverhalt steht ausgehend von der Anpassungspflicht nicht der Abwägung offen.  
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Hinweis der Verwaltung: Die Stadt Zeulenroda-Triebes hat sich im Rahmen aller Verfah-
rensschritte gegen die Windkraftanlagen in Bernsgrün ausgesprochen und entsprechende 
ablehnende Stellungnahmen vorgebracht. Im Rahmen der Flächennutzungsplanung be-
steht jedoch eine Pflicht, die Darstellungen im Flächennutzungsplan an die Ziele der 
Raumordnung anzupassen. Hierzu besteht kein Abwägungsspielraum.  
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Stellungnahme der Bürger (§ 3 Abs. 2 BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fläche des Flurstückes 347/4 ist im vorliegenden 3. Entwurf des Flächennutzungspla-
nes bis zur Gemarkungsgrenze (Grenze gem. DTK10) als Baufläche dargestellt, so dass 
die Voraussetzungen für eine spätere Bebauung gegeben sind. Hierzu ist ggf. eine konkre-
te Baurechtschaffung (Bebauungsplan) erforderlich.  
Für die Darstellungen im Flächennutzungsplan ist die Art der Grundsteuer (A oder B) 
ebenso nicht ausschlaggebend wie die Bewertung des Zweckverbandes. Auch regelt der 
Flächennutzungsplan nicht die Grenze zwischen dem Innen- und Außenbereich. 
 Die Stellungnahme führt zu keinen Änderungen in den Planungsunterlagen des Flä-
chennutzungsplanes. 

Bürger 1 
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Die Ausführungen in der Begründung zum Standort Sondergebiet „Einzelhandel“ an der 
Schopperstraße wird dahingehend ergänzt, dass die Angaben zum zulässigen Angebot mit 
Bezug auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept ergänzt werden.  
 Der Anregung wird entsprochen. Eine wörtliche Übernahme des Textvorschlages erfolgt 
jedoch nicht.  

Bürger 2 
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Stellungnahme Nr. 1 bezieht sich auf die Stellungnahme von Bürger 1. Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes kann keine Baugenehmigung erteilt werden. 
 kein Abwägungserfordernis.  

s. Bürger 1 
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Zu Punkt 1: Im Gegensatz zu einem Mischgebiet sind in einem Dorfgebiet auch landwirtschaftliche Betriebe zulässig. In beiden Gebieten sind nicht wesentlich störende Gewerbebetriebe 
zulässig.  
 kein Abwägungserfordernis 
 
Zu Punkt 2: Die den Häusern und Höfen zugeordneten Gärten sind regelmäßig nicht als Grünfläche dargestellt. Bei den privaten Grünflächen (PG) handelt es sich um gärtnerisch genutzte 
Flächen, bei denen es sich um keine Kleingartenanlagen handelt. Entsprechende Gartenkomplexe sind in Läwitz nicht vorhanden.  
 kein Abwägungserfordernis 
 
Zu Punkt 3: Der Flächennutzungsplan stellt die Art der Bodennutzung in den Grundzügen dar. Hierzu zählen u. a. Flächen für den überörtlichen Verkehr und örtlich Hauptverkehrszüge. 
Zufahrten für einzelne Grundstücke werden im Flächennutzungsplan aufgrund des Planungsauftrages nicht dargestellt. Die entsprechenden Regelungen sind in nachgeordneten Verfahren 
oder Verträgen zu regeln. 
 kein Abwägungserfordernis 
 
Zu Punkt 4: Die Grenzlinie des Dorfgebietes berücksichtigt die unterschiedliche Bautiefe in den einzelnen Bereichen.  
 An der vorliegenden Darstellung wird festgehalten.  
 

Bürger 3 
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Der vorhandene Bebauungsplan Lichtensteinsiedlung wurde 1997 zur Rechtskraft gebracht. Seither wurden weder die erforderlichen Erschließungsanlagen noch eine Bebauung am süd-
westlichen Abschluss des Baugebietes hergestellt. Da die bisher vorgesehene Bebauung seit nunmehr 25 Jahren nicht umgesetzt wurde, geht die Stadt davon aus, dass eine Bebauung 
auch nicht mehr erfolgt und in diesem Bereich der Stadt keine Nachfrage nach Wohnbauland besteht. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Breite des Grundstückes der Erschlie-
ßungsstraße mit 2,5 m nicht den Anforderungen einer Erschließungsstraße entspricht.  
 Aus den o. g. Gründen hält die Stadt an der Planung fest, den südwestlichen Teil des Bebauungsplangebietes nicht als Baufläche im Flächennutzungsplan darzustellen und den Be-
bauungsplan entsprechend zu ändern.  
 
 
 

 
 
Die Flurstücke 5151/59 und 5151/60 werden gem. den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes als Fläche für Wald dargestellt. Hierzu erfolgt eine geringfügige Verschiebung 
der Waldfläche. Die Flurstücke 5151/55 und 5151/56 werden der Siedlungsfläche zugeordnet, wobei darauf hingewiesen wird, dass für das Flurstück 5151/56 kein Baurecht besteht.  
 Die Anregungen werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürger 4 

Bürger 5 
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Die Stellungnahme steht in Verbindung mit der nachfolgenden Stellungnahme und wird mit dieser in die Abwägung eingestellt. 
 keine gesonderte Abwägung erforderlich.  
 

Bürger 6 
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Die vorgenannten Angaben der Stellungnahme enthalten allgemeine Meinungen und Auf-
fassungen sowie Befürchtungen ohne auf konkrete Punkte oder Flächen einzugehen. Es 
besteht daher keine Möglichkeit der Abwägung konkreter flächennutzungsplanbezogener 
Punkte. 
 Eine Abwägung ist zu den vorgenannten Angaben nicht möglich. 
 
 

Bürger 6 
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Die Stellungnahme bzw. Erklärung von Bürger 6 bezieht sich auf die Rechtsfolgen des Flä-
chennutzungsplanes. Die Aufgabe und Wirkung des Flächennutzungsplanes wurden in der 
Begründung erläutert. Es besteht keine Rechtsgrundlage, den Flächennutzungsplan bzw. 
daraus entwickelte Bauleitpläne für sich für „unwirksam“ zu erklären. Mit Rechtskraft des 
Flächennutzungsplanes wird dieser, sofern die Genehmigungsbehörde nicht einzelne Be-
reiche von der Genehmigung ausnimmt, flächendeckend für das Stadtgebiet wirksam. 
 Der Sachverhalt steht nicht der Abwägung offen.  
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Zur Klarstellung: 
 
Für den Flächennutzungsplan besteht gem. § 1 Abs. 4 BauGB eine Anpassungspflicht an 
die Ziele der Raumordnung. Im vorliegenden, rechtskräftigen Sachlichen Teilplanes Wind-
energie entsprechen die Eignungsflächen für Windkraftanlagen den Vorranggebieten (= 
Ziele der Raumordnung). Die Stadt Zeulenroda-Triebes muss im Rahmen der weiterfüh-
renden Planungen (hier: Flächennutzungsplan) davon ausgehen, dass der Sachliche Teil-
plan Windkraft ordnungsgemäß zustande gekommen ist und damit eine Anpassungspflicht 
auslöst.  
Entgegen der Auffassung der Stellungnahme hat das Verwaltungsgericht Gera in der an-
gegebenen Verpflichtungsklage nicht die Unwirksamkeit des Sachlichen Teilplans Wind-
kraft festgestellt, zumal dies auch nicht Gegenstand der Verpflichtungsklage war. Insofern 
wird mit dem Urteil zur Verpflichtungsklage die Anpassungspflicht an die Ziele des Sachli-
chen Teilplans Windkraft nicht aufgehoben. 
 
Die Stadt Zeulenroda-Triebes hat ausgehend von der Anpassungspflicht des § 1 Abs. 4 
BauGB sowie unter Berücksichtigung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes 
zum Verbot von Windkraftanlagen im Wald die gesamte Eignungsfläche W 13-Bernsgrün 
als Sondergebiet Windkraft darzustellen.  
Ungeachtet der Darstellung im Flächennutzungsplan sind in den nachgeordneten Geneh-
migungsverfahren die Belange von Natur und Landschaft sowie des Artenschutzes zu be-
rücksichtigen, wobei die regenerativen Energien mit einem vorrangigen Belang (§ 2 EEG) 
in die Abwägung einzustellen sind.  
 Die Anpassungspflicht steht nicht der Abwägung offen. Das Vorranggebiet W13 ist im 
Flächennutzungsplan entsprechend zu berücksichtigen.  
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